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§ 9 EisbAV Gleisenden
 EisbAV - Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.11.2020

§ 9.

Gleisenden müssen so gestaltet sein, daß durch ein Entrollen von Schienenfahrzeugen über das Gleisende hinaus

Arbeitnehmer nicht gefährdet werden können.
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